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Wirtschaft

1. Ursachen für ungewollte Verlänge-
rungen von Darlehenslaufzeiten

Die wenigsten Ärzte planen Praxisfinanzie-
rungen oder Immobilienfinanzierungen, die 
mit Ihrer Laufzeit von vornherein über den 
geplanten Renteneintritt hinausgehen. Aus 
wirtschaftlicher Sicht ist die Rückzahlung 
der finanziellen Verpflichtungen im Hin-
blick auf die zu erwartenden (niedrigeren) 
Renteneinkünfte wichtig. Die Schuldenfrei-
heit ist auch eine emotionale Entlastung 
und die daraus folgende innere Freiheit 
wird häufig sehr hoch bewertet.

Aber Planung und Realität sind nicht 
immer deckungsgleich. Es gibt viele ver-
schiedene Ursachen, die die ursprüngliche 
Planung verändern.

1.1 Steigende Zinsen
Grundsätzlich kann man eine Finanzierung 
mit einem festen oder einem variablen 

Zinssatz vereinbaren. Um eine Kalkulati-
onssicherheit zu haben, wird häufig eine 
langfristige Zinsfestschreibung über zehn 
oder 15 Jahre vereinbart.

Wenn die Gesamtfinanzierung über ei-
nen Zeitraum zurückgezahlt werden soll, 
die über die Zinsfestschreibung hinaus-
geht, können höhere Anschlusszinsen dazu 
führen, dass die dann folgende Rate (An-
nuität) so stark steigt, dass dies nur durch 
eine Herabsetzung des Tilgungsanteils in 
der Rate kompensiert werden kann. Dies 
führt dann zwangsläufig zu einer längeren 
Laufzeit als ursprünglich geplant.

Dieses Zinsänderungsrisiko wirkt sich 
bei Finanzierungen mit variablem Zinssatz 
noch deutlicher aus.

1.2 Sinkende Zinsen
Dass sinkende Zinsen zu einer Verlänge-
rung der Darlehenslaufzeit führen können, 
klingt auf den ersten Blick wenig plausi-

bel. Dieses Phänomen findet man aber bei 
Annuitätendarlehen.

Diese Finanzierungen sind dadurch 
gekennzeichnet, dass die Annuität wäh-
rend der Zinsfestschreibung immer gleich 
bleibt. Durch die sukzessive Tilgung sinken 
die zu zahlenden Zinsbeträge in jeder Rate. 
Im gleichen Betrag wird dann die Tilgung 
erhöht.

Grundlage der Laufzeitberechnung ist 
immer die ursprüngliche Höhe der Zinsen 
und der anfänglichen Tilgung.

Wenn bei der Anschlussfinanzierung 
der aktuelle Zins deutlich niedriger ist 
als der ursprüngliche Zins, reduziert sich 
dadurch die Anschlussrate.

Durch den niedrigeren Zinssatz wird 
aber der Zinsbetrag kleiner und damit wird 
auch die Zinsersparnis, die sich für die 
nächste Rate ergibt, kleiner. Jetzt kommt 
es zur Kettenreaktion:

Der Plan lautet: 
Schuldenfrei in den 
Ruhestand gehen – 
aber wie?

Schuldenfrei in den Ruhestand
Schuldenfrei in den Ruhestand gehen – wer möchte das nicht? Aber selbst wenn man beim Abschluss 
der Finanzierungen immer darauf geachtet hat, dass die Laufzeit vor dem geplanten Renteneintritt endet, 
kann es passieren, dass dieses Ziel gefährdet ist.
Deshalb solle man sich bewusst sein, wo die möglichen Ursachen solcher Fehlentwicklungen liegen, 
welche Frühwarnsysteme genutzt werden können und wie man erkannte Probleme lösen kann.
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Weniger Zinsersparnis = langsa-
mere Steigerung der Tilgung = län-
gere Laufzeit des Darlehens

Zur Verdeutlichung dieses 
Effekts ein Vergleich:

Ein Annuitätendarlehen mit 5 % 
Zinsen und einer anfänglichen Til-
gung von 1,5 % läuft etwas länger 
als 29 Jahre.

Ein Annuitätendarlehen mit nur 
2 % Zinsen und einer anfänglichen 
Tilgung von 1,5 % braucht bis zu 
endgültigen Tilgung ungefähr 42 
Jahre.

Da die Zinsänderung nur auf 
den Restbetrag wirkt, sind die Lauf-
zeitunterschiede in der Praxis natür-
lich nicht so hoch. Sie dürfen aber 
nicht vernachlässigt werden.

1.3 �Probleme mit Tilgungsträgern 
z. B. Kapital-LVs

Eine beliebte Finanzierungsform ge-
rade für Praxisfinanzierungen sind 
endfällige Darlehen, die während 
der Laufzeit nicht getilgt werden. 
Die Tilgung wird über einen sepa-
raten Tilgungsträger parallel aufge-
baut. Neben einem möglichen steu-
erlichen Vorteil wird versucht über 
den Tilgungsträger höhere Erträge 
zu erwirtschaften als Zinsen für das 
Darlehen gezahlt werden. 

Wie immer im Leben gilt auch 
hier: „Wo Chancen vorhanden sind, 
sind Risiken nicht weit.“

Wenn sich der Tilgungsträger 
schlechter entwickelt als geplant, 
kann es passieren, dass zum ge-
planten Tilgungszeitpunkt das 
Darlehen nicht komplett zurückge-
zahlt werden kann. Die Restsumme 
muss dann aus anderem Vermögen 
bezahlt oder nochmals finanziert 
werden.

1.4 Mangelnde Langfristplanung
Bei der Berechnung der möglichen 
Tilgung werden in manchen Fällen 

absehbare Veränderungen der liqui-
den Möglichkeiten nicht über die 
ganze Laufzeit berücksichtigt. 

Beispiele: 
Bei der Berechnung der möglichen 
Annuität für die Praxisfinanzierung 
wird die Steuerersparnis aus der Ab-
schreibung des Praxiswertes berück-
sichtigt. Sobald die Abschreibung 
des Praxiswertes endet (z. B. nach 
sechs Jahren bei Gemeinschaft-
spraxen), steigen automatisch der 
zu versteuernde Gewinn und damit 
die Steuer. Dies senkt dann die zur 
Verfügung stehende Liquidität er-
heblich. Die Zinsen und damit auch 
die Höhe der Annuität wurden aber 
über zehn Jahre festgeschrieben.

Gleiches gilt bei der Lang-
frist-Finanzierung von Denkmal-Im-
mobilien, die über zwölf Jahre (bei 
Vermietung) oder zehn Jahre (bei 

Eigennutzung) über Sonderabschrei-
bungen eine liquiditätserhöhende 
Steuerersparnis auslösen.

1.5 �Veränderung der persön-
lichen oder beruflichen 
Verhältnisse

Neben den o. g. Auswirkungen, die 
im Wesentlichen aus der Finan-
zierung selbst oder mangelhafter 
Planung entstehen, gibt es über die 
lange Laufzeit von Praxis- oder Im-
mobilienfinanzierungen auch Ver-
änderungen im persönlichen oder 
beruflichen Bereich, die erhebliche 
Liquiditätsauswirkungen haben 
können.

Beispiele:
a)	 Wegfall eines Einkommens 

durch die Geburt von Kindern 
und Aufgabe der Erwerbstätig-
keit des Ehegatten, 

b)	 Scheidungen mit nachfolgenden 
Unterhaltsverpflichtungen

c)	 Negative Entwicklung der beruf-
lichen Einkünfte

d)	 Überproportionale Steigerung 
der persönlichen Ausgaben 
(Lebensstandard) im Verhältnis 
zur Einkommensentwicklung

Durch diese Veränderungen ent-
steht dann ein Liquiditätsbedarf, 
der für die ursprüngliche geplante 
Tilgung nicht mehr zur Verfügung 
steht.

Grafik 1: 
Laufzeitenver-
gleich bei 1,5 % 
Tilgung und 
2,0 % bzw. 5,0 % 
Zinsen.

Es gibt viele 
Ursachen, die 
die ursprüngli-
che Finanzpla-
nung verändern 
können: steigen-
de und sinkende 
Zinsen sowie 
persönliche und 
berufliche Ver-
änderungen.

Grafiken für Artikel Schuldenfrei in Ruhestand

Grafik 1
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Restschuld (Zins: 2 %; Tilgung: 1,5 %) 98.482 96.933 95.353 93.741 92.097 90.420 88.709 86.963 85.182 83.365 81.511 79.620 77.691
Restschuld (Zins: 5 %; Tilgung: 1,5 %) 98.461 96.843 95.143 93.356 91.477 89.502 87.426 85.244 82.950 80.539 78.004 75.340 72.539

Grafik 4
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Restschuld (Anschlusszins: 2 %) 98.461 96.843 95.143 93.356 91.477 89.502 87.426 85.244 82.950 80.539 78.004 75.376 72.695
Restschuld (Anschlusszins: 2 %; konstante An 98.461 96.843 95.143 93.356 91.477 89.502 87.426 85.244 82.950 80.539 78.004 73.015 67.925
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2. Frühwarnsystem installieren

Grundsätzlich ist es wichtig, solche 
Veränderungen so früh wie möglich 
zu erkennen. Im schlimmsten Fall 
wird man sonst erst bei Rentenein-
tritt davon überrascht und muss er-
hebliche Belastungen stemmen, die 
mit den finanziellen Möglichkeiten 
im Alter schwer zu verkraften sind.

Der Gedanke „Schuldenfrei in 
den Ruhestand zu gehen“ entpuppt 
sich dann als Traum.

Als mögliches Frühwarnsystem 
dient eine übersichtliche Darstellung 
aller Finanzierungen, die neben den 
aktuellen Darlehensständen auch 
die Entwicklung dieser Darlehen 
und der Tilgungsträger berücksich-
tigt und die zukünftigen liquiden 

Belastungen aus der planmäßigen 
Entschuldung abbildet.

Nur mit Hilfe von aussagekräf-
tigen Auswertungen kann eine sol-
che Berechnung ihre Funktion als 
Frühwarnsystem erfüllen.

Bestandteil 1: Fortschreibung der 
aktuellen Finanzierungsituation
Durch die Hochrechnung aller 
bestehenden Darlehen wird sicht-
bar, über welchen Zeitraum welche 
liquiden Belastungen entstehen und 
wann Sondersituationen wie z. B. 
endfällige Tilgungen zu erwarten 
sind. 

Dabei sind die zu erwartenden 
Auszahlungen aus dem zugehö-
rigen Tilgungsträger (z. B. einer 
Kapital-Lebensversicherung) mit 
abzubilden.

Die tabellarische und grafische 
Darstellung sollte so aufbereitet 
sein, dass nicht nur der Berater, 
sondern auch der Arzt selbst einen 
verständlichen Überblick über die 
aktuelle und zukünftige Finanzie-
rungssituation erhält.

Insbesondere die Relation zum 
geplanten Renteneintritt sollte 
optisch hervorgehoben werden.

Bestandteil 2: Die Vertragsüber-
sicht
Durch eine transparente und ban-
kenübergreifende Übersicht der ver-
schiedenen Finanzierungen können 
Ansatzpunkte für Problemlösungen 
und natürlich auch Verbesserungen 
gefunden werden.

3. Problemlösung

Durch die transparente und vor 
allem frühzeitige Darstellung der 
zukünftigen Entwicklung gewinnen 
der Arzt und sein Berater in erster 
Linie Zeit. Diese Zeit kann genutzt 
werden, um rechtzeitig Fehlent-
wicklungen vorzubeugen. Vorhan-
dene Probleme können über einen 
größeren Zeitraum gelöst werden. 
Dadurch entstehen größere Hand-
lungsmöglichkeiten und bessere 
Lösungsalternativen.

3.1 Steigende Zinsen
Aktuell wird es nur sehr wenige 
Finanzierungen geben, die zur Ver-
längerung anstehen und deren alte 
Zinssätze niedriger sind als das der-
zeitige Zinsniveau.

Um in der Zukunft solche Kons-
tellationen aus der jetzigen Niedrig-
zinssituation heraus gut im Griff zu 
haben, bieten sich zwei Maßnahmen 
an:
a)	 Nutzen Sie die aktuell niedri-

gen Zinsen und vereinbaren Sie 
sowohl bei neuen Darlehen als 
auch im Rahmen von Anschluss-
finanzierungen eine relativ hohe 
anfängliche Tilgung im Rahmen 
Ihrer liquiden Möglichkeiten. 
Dadurch wird die Restschuld 
nach Auslaufen der Zinsfest-
schreibung deutlich gesunken 
sein und ein höherer Zinssatz 
fällt nicht mehr so stark ins 
Gewicht.

b)	 Vereinbaren Sie eine möglichst 
lange Zinsbindung. Vereinba-
rungen über 15 Jahre sind kein 
Problem.

Grafik 2: Lauf-
zeitverkürzung 
durch konstante 
Annuität in der 
Anschlussfinan-
zierung.

Zunächst einmal 
ist eine Finan-
zierungs-Über-
sicht zu den 
verschiedenen 
Verträgen sinn-
voll.
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3.2 Sinkende Zinsen
Dies ist einer der beiden Praxisfälle, mit 
denen Ärzte jetzt konfrontiert werden. Die 
Lösung fällt in diesem Bereich sehr leicht.

Sobald die Anschlussfinanzierung an-
steht, sollte man das niedrige Zinsniveau 
nutzen, um die Ersparnis in eine bewusst 
erhöhte Tilgung zu investieren. Dadurch 
lässt sich oft bei gleicher Liquiditätsbelas-
tung sogar eine Laufzeitverkürzung errei-
chen (s. Grafik 2).

3.3 �Probleme mit Tilgungsträgern  
z. B. Kapital-LVs

Der zweite Problemfall in der Praxis sind 
fehlende Renditen in den Tilgungsträgern. 
Insbesondere Kapital-Lebensversicherun-
gen erreichen oft nur noch die Garantie-
verzinsung. Die bei Abschluss versproche-
nen Überschüsse werden nicht erzielt.

Dieses Problem lässt sich meist nicht 
innerhalb des Tilgungsträgers lösen.

Hier können drei Strategien genutzt 
werden: 
a)	 Frühzeitiger Aufbau eines zweiten Til-

gungsträgers, der in der Lage ist, die 
absehbare Lücke zu schließen. Der 
Nutzen liegt hier vor allem in der Ver-
teilung des Problems auf die Zeit.

b)	 In Absprache mit der finanzierenden 
Bank kann der bestehende Tilgungsträ-
ger manchmal auch beitragsfrei gestellt 
werden und die komplette Sparrate 
über eine erfolgversprechendere Alter-
native abgewickelt werden.

c)	 Zumindest im Rahmen von neuen 
Zinsfestschreibungsvereinbarungen 
kann darüber nachgedacht werden, 
den bis zu diesem Zeitpunkt aufgebau-
ten Rückkaufwert auszuzahlen und als 
Sondertilgung zu nutzen. Der Restbe-
trag wird dann annuitätisch finanziert.
Vorsicht: Die Alternative c) sollte nicht 
ohne konkrete steuerliche und wirt-
schaftliche Beratung vorgenommen 
werden. Sonst kann es zu steuerlichen 
Verschlechterungen kommen bzw. gute 
Garantieverzinsungen werden ohne 
Not aufgegeben.

3.4 Mangelnde Langfristplanung
Dieses Problem lässt sich jederzeit durch 
die Installation des oben beschriebenen 
Frühwarnsystems lösen.

Damit wird der Themenkomplex 
„Schuldenfrei in den Ruhestand“ – wenn 
schon nicht von Anfang an – so doch ab 
jetzt angegangen.

3.5 �Veränderung der persönlichen oder 
beruflichen Verhältnisse

Die größte Auswirkung auf die geplante 
Entschuldung haben zweifelsohne die oben 
genannten Änderungen in den persönli-
chen Verhältnissen.

Um die Auswirkungen der Veränderun-
gen zu beurteilen, bedarf es in der Regel 
neben des Frühwarnsystems einer kom-
pletten persönlichen Liquiditätsplanung, 
um die Veränderungen der finanziellen 
Möglichkeiten und deren Auswirkung auf 
den Entschuldungsprozess analysieren zu 
können. Dies ist unabdingbar. 

Wenn eine solche Liquiditätsplanung 
existiert, kann bei weiteren Veränderungen 
im persönlichen oder beruflichen Bereich 
sehr schnell eine Aktualisierung beider Re-
chenwerke erfolgen und Finanzierungsent-
scheidungen werden auf der bestmöglichen 
Basis getroffen.

4. Fazit

Wenn man schuldenfrei in den Ruhestand 
gehen möchte, sollte man nicht versäu-

men durch eine regelmäßig aktualisierte 
Finanzierungsübersicht und Planung des 
Entschuldungsprozesses die Übersicht zu 
wahren und Probleme bereits in den An-
fängen zu erkennen. Dann fallen notwen-
dige Korrekturen wesentlich leichter.

Es gilt der alte Grundsatz: „Zeit ist 
Geld.“

Je mehr Zeit für Korrekturen verbleibt, 
desto einfacher und kostensparender kön-
nen Anpassungen vorgenommen werden.

In der Praxis haben sich u. a. Steuerbe-
rater im Finanzierungsbereich eine hohe 
Kompetenz angeeignet, weil sie aufgrund 
Ihrer Neutralität und Unabhängigkeit der 
natürliche Ansprechpartner ihrer Mandan-
ten sind.

Sie können insbesondere im Verhältnis 
Arzt – Bank als Interessenvertreter des Arz-
tes zu guten Lösungen beitragen.

Ein Frühwarnsystem mit einer kompletten persönlichen Liquiditätsplanung, um die Verände-
rungen der finanziellen Möglichkeiten und deren Auswirkung auf den Entschuldungsprozess 
analysieren zu können, wäre ideal.

Diplom-Kaufmann  
Dirk Klinkenberg
Steuerberater bei der 
CURATOR Treuhand- 
und Steuerberatungsge-
sellschaft mbH, Schloss
straße 20, 51429 
Bergisch Gladbach  
Tel.: 02204-9508-200 
Tätigkeitsschwerpunkt 

der CURATOR ist die steuerliche und  
betriebswirtschaftliche Beratung von Ärzten, 
Zahnärzten und sonstigen Heilberuflern.

Wer schuldenfrei in den Ruhestand gehen 
möchte, sollte nie die Übersicht über die 
verschiedenen Finanzierungen verlieren.FO
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